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veb.ch und der Verlag SKV setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort.  
Nach dem Schweizer Kontenrahmen KMU erscheint das zweite Werk, der veb.ch  
Praxiskommentar zum neuen Rechnungslegungsrecht.

Der Praxiskommentar richtet sich an Personen aus  
Wirtschaftsprüfung, Steuerwesen, Anwaltschaft, 
Treuhand oder Rechnungswesen. Er eignet sich 
zudem für Lehrgänge zur Rechnungslegung oder 
Finanz berichterstattung.

Der neue Praxiskommentar gibt in einem Band  
umfassend und verlässlich Auskunft über die  
Jahresrechnung (Einzelabschluss), Konzernrechnung,  
Buchführung und Steuerbilanz nach den  
Vorschriften, die für alle Arten von Unternehmen  
gelten. Der neue 32. Titel des OR ist zwingend  
an zuwenden für Geschäftsjahre, die ab dem  
1. Januar 2015 beginnen, und steht im Mittelpunkt  
des Werks. Dabei werden auch hauptsächliche  
Unterschiede zu anerkannten Standards  
berücksichtigt (Swiss GAAP FER, IFRS, IFRS für KMU).  
Zahlreiche renommierte Fachleute geben fundierte  
Antworten auf die praktischen Umsetzungsfragen.
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VI. Rechnungslegung in CHF
Das Unternehmen mit ausländischer funktionaler Währung kann die Jahresrechnung 
gemäss Art. 958d Abs. 3 auch von vornherein in CHF erstellen (wie nach aOR). Führt es 
die Bücher gemäss Art. 957a Abs. 4 in der funktionalen Währung, beziehen sich die frü-
heren Ausführungen über die zusätzlichen CHF-Ausweise (N 38 ff .) sinngemäss auf die 
Umrechnung des in der funktionalen Währung erstellten Rohabschlusses. Weil die derart 
erstellte Jahresrechnung unmittelbar Bemessungsgrundlage für den Kapitalschutz ist, ist 
nach der Zeitbezugsmethode umzurechnen. Für die Steuern bedarf es weiterhin einer 
Ergänzungsaufstellung.
Gemäss Art. 957a Abs. 4 kann dasselbe Unternehmen auch schon die Bücher in CHF 
führen.121 Die Geschäft svorfälle und Bestände in funktionaler Währung werden dann in 
CHF eingebucht. Da die Jahresrechnung nicht aus einem Fremdwährungsrohabschluss 
hervorgeht, kommt es zu keinen Umrechnungsdiff erenzen und auch zu keinem Konfl ikt 
zwischen Kapitalschutz und Steuerbemessung: Der Umrechnungsverlust von CHF 14 
gemäss Beispiel 1 ist hier nach den Regeln für Fremdwährungsgeschäft e als unrealisierter 
Verlust erfolgswirksam erfasst. Das Problem der Steuerbemessung in CHF bei ausländi-
scher funktionaler Währung wird nun restlos deutlich: Indem das Unternehmen die 
Bücher in CHF führt, resultieren abweichende Steuerfaktoren und BGE 136 II 88 läuft  ins 
Leere.

VII. Konklusion
Ist die «für die Geschäft stätigkeit wesentliche» (funktionale) Währung eine Fremdwäh-
rung, resultieren unterschiedliche Erfordernisse – je nachdem, welche der in Abb. 3 auf-
gelisteten Vorgehensweisen ein Unternehmen wählt:
• Option A (s. N 41, 44 f.): Buchführung und Darstellung erfolgen in der funktionalen 

Währung. Die CHF-Werte, welche hier zusätzlich auszuweisen sind, werden am ein-
fachsten nach steuerrechtlichen Vorschrift en ermittelt (Stichtagskursmethode). Die 
Bemessung des Kapitalschutzes in CHF nach der Zeitbezugsmethode kann in einer 
Nebenrechnung erfolgen. Mit Blick auf Praktikabilität und Anerkennung durch die 
Revisionsstelle empfi ehlt es sich, in der Nebenrechnung die HWP-Methode anzuwen-
den; für den vorgeschriebenen CHF-Kapitalschutz ist sie dort hinreichend.

• Option B (s. N 24): Erfolgt die Buchführung ausnahmsweise (noch) in CHF, wird der 
Rohabschluss nach der Zeitbezugsmethode in die funktionale Währung umgerechnet, 
in welcher die Darstellung erfolgt. Die zusätzlichen CHF-Werte werden wie bei Op -
tion A ermittelt (Stichtagskursmethode). Der Kapitalschutz bemisst sich ohne Weite-
res anhand des CHF-Rohabschlusses.

• Option C (s. N 54): Hier erfolgt die Buchführung in der funktionalen Währung, die 
Darstellung aber in CHF. Sie dient zugleich der Bemessung des Kapitalschutzes, wes-
halb der Rohabschluss nach der Zeitbezugsmethode in CHF umgerechnet wird. Für 
die Steuern bedarf es einer Ergänzungsaufstellung.

121 Vgl. THK, Fragen, S. 31.
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